
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

I. EIGENE LEISTUNGEN

1. Reiseveranstalter
Reiseveranstalter des Herbstcamps des ICF BASEL ist das ICF BASEL, im
folgenden ICF. Der Vertrag über das Herbstcamp des ICF BASEL wird daher
zwischen ICF und Ihnen als Reisenden (im Folgenden: „Reisender“) abgeschlossen.

2. Leistungsangebot und Leistungsinhalt
ICF bietet dem Reisenden die Unterkunft in Mobilheimen oder Bungalows auf der
Anlage des “LES PRAIRIES DE LA MER - 1910 Route Du Littoral 83310 GRIMAUD
Frankreich”. Der Leistungsinhalt ergibt sich aus den Beschreibungen, Abbildungen
und Preisangaben auf der Webseite zum Buchungszeitpunkt. Die
Leistungsbeschreibung trägt den Ortsüblichkeiten des jeweiligen Ziellandes
Rechnung. An- und Abreise sind eigene Angelegenheiten des Reisenden, sofern
ICF nicht die An- und Abreise mit der Unterkunft als Pauschalreise anbietet. ICF
nimmt nur Buchungen für mindestens 7 aufeinanderfolgende Übernachtungen an.
Einige Unterkünfte können nur wochenweise mit festen Anreisetagen gebucht
werden. Eine Unterkunft darf nicht mit mehr Personen belegt werden, als hierfür
gebucht sind.

3. Leistungsumfang
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den
Leistungsbeschreibungen, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, via ICF
Webseite. Der Reiseveranstalter behält sich, trotz sorgfältiger Prüfung der
Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, jedoch ausdrücklich vor, vor
Vertragsabschluss berechtigte Leistungs- und Preisänderungen zu erklären, über die
der Kunde vorab informiert wird.

Eine vorvertragliche Preisanpassung kann insbesondere aus folgenden Gründen
notwendig werden:

a) aufgrund einer Erhöhung der Unterbringungskosten, der Abgaben für bestimmte
Leistungen, oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden
Wechselkurse nach Veröffentlichung der Broschüre,

b) wenn die vom Kunden gewünschten und auf der Webseite ausgeschriebenen
Unterkünfte nur durch den Einkauf zusätzlicher Kontingente nach Veröffentlichung
der Webseite verfügbar sind.
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4. Anmeldung und Abschluss des Vertrags
Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit
aufgeführten Teilnehmern, für deren Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie für
seine eigenen Verpflichtungen einsteht. Bei Minderjährigen ist diese Anmeldung
durch Erziehungsberechtigte vorzunehmen.

Der Vertrag kommt mit dem Eingang der Anzahlung des Kunden an das ICF
zustande. Bei oder unverzüglich bis spätestens jedoch 14 Tage nach
Vertragsabschluss (Eingang der Anzahlung) wird das ICF dem Kunden die
Buchungsbestätigung aushändigen.

5. Preise und Zahlungsbedingungen
Die geltenden Preise ergeben sich aus der Aufführung der einzelnen Produkt- und
Dienstleistungsbeschreibung auf der Website. Der Kunde verpflichtet sich zur
Zahlung dieses Preises wie folgt:

● Sofort bei Vertragsabschluss ist eine Anzahlung von CHF 150.00
verpflichtend zu entrichten durch den Kunden. Erst mit dem Eingang der
Anzahlung und aller Daten tritt der Vertrag in Kraft. Sollte keine Anzahlung
geleistet werden, erlischt der Anspruch auf die Buchung.

● Mit Vertragsabschluss (Eingang der Anzahlung) wird des Weiteren die
Zahlung des gesamten Reisepreises bis 8 Wochen vor der Anreise fällig. Bei
Kreditkartenzahlung erfolgt die Abbuchung sofort. Bei einer Buchung ab 8
Wochen vor Reiseantritt ist der Gesamtreisepreis zur Zahlung sofort nach der
Buchung fällig.

● Kommt der Kunde mit der Zahlung des Reisepreises teilweise oder
vollständig in Verzug, ist das ICF nach Mahnung und Fristsetzung berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten und die gebuchte Leistung anderweitig
weiterzuverkaufen.

● Ohne die vollständige Bezahlung des Reisepreises besteht kein Recht
auf die Inanspruchnahme der Reiseleistungen. Sollte bis 8 Wochen vor
der gebuchten Reise keine Zahlung des gesamten Rechnungsbetrages
eingegangen sein, so erlischt der Anspruch auf die Buchung und das ICF
kann die gebuchte Unterkunft weiterverkaufen. Die geleistete Anzahlung wird
durch das ICF als Bearbeitungsgebühr einbehalten.

6. Rücktritt des Reisenden/Umbuchung

Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten, wofür
aber Stornokosten als Schadensersatz vereinbart werden. Der Rücktritt ist
gegenüber dem ICF schriftlich zu erklären.

In jedem Fall wird die Anzahlung als Bearbeitungsgebühr durch das ICF
einbehalten.
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Bei Rücktritt gelten folgende Stornierungsgebühren als vereinbart, wobei es jeweils
auf das Datum des Zugangs der Rücktrittserklärung beim ICF ankommt:

a) bis 8 Wochen vor Reisebeginn 100% der Anzahlung
b) ab 8 Wochen vor Reisebeginn 50 % des Reisepreises inkl. der Anzahlung
c) ab 4 Wochen vor Reisebeginn 100% des Reisepreises inkl. der Anzahlung

Eine Verkürzung der Reise oder eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt
wird als Stornierung oder Teilstornierung behandelt. Für Einzelheiten sollte sich der
Reisende an das ICF wenden.

7. Hausordnung des Campingplatzes, Kündigungsrecht von ICF,
Übernahme und Rückgabe der Unterkunft

Campingplatz Benutzer sind angehalten, die ausgehängte und allen zugängliche
Hausordnung des Campingplatzes zu beachten. ICF kann den Vertrag fristlos
vorzeitig kündigen, wenn der Reisende trotz Abmahnung am Campingplatz
nachhaltig stört oder sich so sehr vertragswidrig verhält, dass die sofortige
Kündigung des Vertrags, insbesondere auch im Interesse der anderen Mitbenutzer
der Campinganlage, gerechtfertigt ist. Dieses Kündigungsrecht besteht nach einer
entsprechenden Abmahnung auch dann, wenn die Störung von einer mitreisenden
Person ausgeht, für die der Reisende den Vertrag im eigenen Namen geschlossen
hat.
Bei einer fristlosen Kündigung behält ICF den Anspruch auf den gesamten
Reisepreis.

a) Übernahme der Unterkunft
Der Reisende ist zur sorgfältigen Behandlung des Mietobjektes verpflichtet. Bei
Verlassen der Unterkunft ist diese gegen Sturm zu sichern (Fenster, Türen und
Sonnenschirme schliessen).
Das Laden von Elektro- und Hybridautos über die Steckdosen der Unterkünfte ist
ausdrücklich untersagt. Bei Zuwiderhandlung ist unser Personal autorisiert, die
Verbindung in Ihrer Unterkunft zu unterbrechen.

b) Rückgabe der Unterkunft / Kaution
Sie verpflichten sich, die gebuchte Unterkunft so intakt zu hinterlassen, wie Sie
sie vorgefunden haben. Wenn Sie bei Ihrer Ankunft mit der Sauberkeit oder der
Funktionstüchtigkeit der Unterkunft nicht zufrieden sind, informieren Sie bitte
sofort das Team des Campingplatzes.

c) Die Unterkunft muss bis 10:00 Uhr vormittags am Abreisetag geräumt werden.
Sie müssen die Unterkunft in ordentlichem Zustand hinterlassen und alle
Mülleimer leeren, den Kühlschrank ausräumen und alle Lebensmittel aus der
Unterkunft entfernen.
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8. Leistungsänderungen
ICF behält sich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren
Gründen vor Vertragsabschluss eine Änderung der Leistungen zu erklären.
Ausserdem kann ICF nach Vertragsabschluss Änderungen einzelner
Reiseleistungen oder Abweichungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrags
vornehmen, die notwendig werden und die von ICF nicht wider Treu und Glauben
herbeigeführt werden. Solche Änderungen führen nicht zu Gewährleistungs- und
Schadensersatz Rechten des Reisenden, soweit die Änderungen oder
Abweichungen nicht erheblich sind und den wesentlichen Leistungsinhalt der
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. ICF hat insbesondere das Recht, eine
gleichwertige Ersatzleistung auf einem Campingplatz zu stellen. ICF wird den
Reisenden über Leistungsänderungen oder -abweichungen unverzüglich in Kenntnis
setzen.

9. Einwilligungserklärung des Reisenden zur Nutzung der Daten
Sie erklären sich einverstanden, dass Ihre angegebenen persönlichen Daten in der
Datenbank des ICF erfasst werden und können für Einladungen zu Veranstaltungen
oder anderen Informationsmails genutzt werden.
Die Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem
ICF Basel. Lehenmattstrasse 353, 4052 Basel (office@icf-basel.ch) widerrufen.
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